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DER   BÜRGERMEISTER
DER   GEMEINDE   BORDESHOLM
INFORMIERT:

 Bordesholm, den 13.04.2023

Einladung zum dritten „Runden Tisch zum Bordesholmer See“ 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

hiermit möchte ich Sie herzlich zu der Veranstaltung

„3. Runder Tisch zum Bordesholmer See“ 
am 02. Mai um 15:00 Uhr

in Bordesholm einladen. Das Treffen findet im Sitzungssaal des Rat-
hauses statt.

Bei der Auftaktveranstaltung wurde der derzeitige Sachstand vorgestellt 
und die Empfehlung ausgesprochen, die Anlage von Uferrandstreifen 
entlang des Kalbachs und seiner Zuläufe zur weiteren Reduzierung 
der Phosphateinträge voranzubringen. Die Fördermöglichkeiten hierzu 
wurden beim zweiten Runden Tisch im Februar dieses Jahres erläutert.
Bei der kommenden Veranstaltung geht es um mögliche Maßnahmen 
am Kalbach sowie im See. Insbesondere sollen verschiedene Möglich-
keiten der Seerestaurierung vorgestellt werden.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Einführung
2. Zwischenbilanz der Maßnahmen im Kalbach als Zulauf zum See
3. Tim Sebastian Epe vom Institut Dr. Nowak GmbH erläutert mög-

liche Restaurierungsmaßnahmen im Bordesholmer See
4. Gudrun Plambeck vom Landesamt für Umwelt beschreibt die Per-

spektive „Die Entwicklung des Bordesholmer Sees. Wie geht es 
weiter?“

Wir freuen uns auf die interessanten Vorträge und den Austausch mit 
allen Beteiligten.

Bordesholm, 13. April 2023

Ronald Büssow
Bürgermeister

Gemeinde Wattenbek
Bekanntmachung

Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen nach § 8 des Straßen-
und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein vom 25.11.2003
(GVOBl. Schl.-Holst. 2003 S. 631) in der zur Zeit geltenden Fassung
Wegefläche in der Gemeinde Wattenbek

Nach § 8 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-
Holstein vom 25.11.2003 (GVOBl. Schl.-Holst. 2003 S. 631) in der 
zur Zeit geltenden Fassung wird in der Gemeinde Wattenbek nach 
Beschlussfassung in der Gemeindevertretung vom 20.03.2023 folgende 
öffentliche Verkehrsfläche eingezogen:
Öffentliche Wegefläche in der Straße Pommernweg, bestehend aus den 
Flurstücken 25/27 und 25/29, Flur 1, Gemarkung Wattenbek.

Die genaue Lage der einzuziehenden Wegefläche ergibt sich aus dem 
anliegenden Lageplan.

Der Plan der einzuziehenden Fläche liegt während der Zeit vom 
20.04.2023 bis 19.05.2023 im Rathaus des Amtes Bordesholm, Müh-
lenstr. 7, 24582 Bordesholm, Zimmer 210, zur Einsicht aus.

Einwendungen gegen die Einziehung sind spätestens innerhalb von 
zwei Wochen nach Beendigung der Auslegung schriftlich oder zu Pro-
tokoll beim Amt Bordesholm, Der Amtsdirektor, Mühlenstr. 7, 24582 
Bordesholm, zu erheben.

Wattenbek, den 12.04.2023
Der Bürgermeister
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Der Vorsitzende
des Bau- und Planungsausschusses 
der Gemeinde Wattenbek

Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der
Gemeinde Wattenbek

Sitzungstermin: Montag, 24.04.2023, 19:30 Uhr
Raum, Ort: Gemeindezentrum Schalthaus, Reesdorfer Weg 4 b,
 24582 Wattenbek
Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung
2. Beschluss über die Tagesordnung
3. Einwohnerfragestunde; Vorschläge, Anregungen und Fragen der 

Einwohnerinnen und Einwohner
4. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 19.07.2022
5. Mitteilungen
6. Anfragen aus dem Ausschuss
7. Bebauungsplan 16; Anpflanzungen im Grünen Weg
8. Bauhof Wattenbek; Beratung über den Erwerb einer Saugkehr-

bürste
9. Freiwillige Feuerwehr Wattenbek; Beratung über die Herstellung 

einer Überdachung für das MZF
10. Umrüstung der Schließtechnik Kita Wattenbek WAT/2023/313
11. Bauleitplanung in der Gemeinde Wattenbek
11.1. Bebauungsplan Nr. 17 der Gemeinde Wattenbek „Buchwalder 

Weg“; Freigabe des Entwurfes für die frühzeitige Behördenbe-
teiligung nach § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch WAT/2023/308

11.2. 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 „ Dahlienhof“: Stel-
lungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange und aus der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung WAT/2023/309

Der Vorsitzende
des Bau-, Wege- und 
Umweltausschusses Mühbrook

Sitzung des Bau-, Wege- und Umweltausschusses Mühbrook

Sitzungstermin: Mittwoch, 26.04.2023, 19:30 Uhr
Raum, Ort: Feuerwehrgerätehaus,
 Gemeinschaftsraum in Mühbrook
Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung
2. Beschluss über die Tagesordnung
3. Einwohnerfragestunde; Vorschläge, Anregungen und Fragen der 

Einwohnerinnen und Einwohner
4. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 15.03.2023
5. Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden
6. Anfragen der Ausschussmitglieder
7. Kindertageseinrichtung Mühbrook; Umbaumaßnahmen
8. Freiwillige Feuerwehr Mühbrook; Kompressor
Voraussichtlich im nichtöffentlichen Teil der Sitzung
9. Grundstücksangelegenheiten:
10. Bauvoranfragen und Bauanträge
Öffentlicher Teil:
11. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

Nähere Informationen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten können 
Sie im Rathaus, Zimmer Nr. 301, mündlich oder telefonisch über die 
Durchwahl-Nr. 695-142 erhalten.

Bordesholm, den 14. April 2023  –  Michael Junge-Bergner

Das Amt Bordesholm sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt im 
Amt für Finanzen

zwei Sachbearbeiter/innen (m/w/d) 
für den Aufgabenbereich Steueramt.

Es handelt sich um unbefristete Vollzeitstellen (39 Std./Woche). 
Die Vergütung erfolgt bei Vorliegen der persönlichen und tarifli-

chen Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 8 TVöD.
Weitere Informationen zu diesen Stellenausschreibungen ent-
nehmen Sie bitte den vollständigen Ausschreibungstexten auf 

unserer Homepage www.bordesholm.de.

Das Amt Bordesholm sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt im 
Amt für Bürgerdienste

eine/n Sachbearbeiter/in (m/w/d) 
für den Aufgabenbereich Zuwanderung.

Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle (24,5 Std./
Woche). Es besteht die Möglichkeit, die wöchentliche Stunden-

zahl befristet auf 34, Stunden aufzustocken.
Die Vergütung erfolgt bei Vorliegen der persönlichen und 
tariflichen Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 8 TVöD.

Weitere Informationen zu dieser Stellenausschreibung
entnehmen Sie bitte dem vollständigen Ausschreibungstext auf 

unserer Homepage www.bordesholm.de.

11.3. 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Dahlienhof“: 
 Entwurfs- und Auslegungsbeschluss WAT/2023/310
11.4. 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 der Gemeinde Wattenbek 

für das Gebiet Lurup
 hier: Aufstellungsbeschluss WAT/2023/311
11.5. 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 der Gemeinde Wattenbek 

für das Gebiet Lurup 
 hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss WAT/2023/312
Voraussichtlich im nichtöffentlichen Teil der Sitzung
12. Grundstücksangelegenheiten:
13. Bauanträge/Bauvoranfragen:
14. Liste der nicht ausgeübten Vorkaufsrechte
15. Aktualisierung der „Offene-Punkte-Liste“
Öffentlicher Teil:
16. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-

schlüsse

Nähere Informationen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten können 
Sie im Rathaus, Zimmer Nr. 301, mündlich oder telefonisch über die 
Durchwahl-Nr. 695-142 erhalten.

Bordesholm, den 13. April 2023  –  Dennis Metzlaff
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Gemeinde Bordesholm

Erneute öffentliche Auslegung des Entwurfs der 11. Änderung 
des Flächennutzungsplanes für den Bereich des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes Nr. 5 „Solarpark Eiderstede“ der Gemeinde 
Bordesholm gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in Verb. mit § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB)

Der von der Gemeindevertretung Bordesholm in der Sitzung am 
4. April 2023 gebilligte und zur erneuten Auslegung bestimmte Ent-
wurf der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bor-
desholm und die Begründung liegen vom

2. Mai 2023 – 2. Juni 2023

in der Amtsverwaltung, Rathaus, Mühlenstr. 7, 24582 Bordesholm 
(Foyer bzw. Zimmer 310) zu folgenden Zeiten zu jedermanns Einsicht 
öffentlich aus:
Montag von 8.30 – 12.00 Uhr und von 14.00 – 16.00 Uhr
Dienstag von 8.30 – 12.00 Uhr und von 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag von 7.30 – 12.00 Uhr und von 14.00 – 16.00 Uhr
Freitag von 8.30 – 12.00 Uhr

Zusätzlich sind der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 
Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen auf der Homepage des 
Amtes Bordesholm unter der Adresse www.bordesholm.de eingestellt 
und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein 
zugänglich.

Das Gebiet der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes befindet sich:
 östlich der zweispurigen Bahnstrecke Kiel - Hamburg,
 südlich des Flurstücks 122/1 der Flur 3 der Gemarkung Eiderstede,
 westlich der Flurstücke 122/1 der Flur 3 der Gemarkung Eiderstede 

und 59/1 der Flur 4 der Gemarkung Eiderstede sowie
 nördlich des Flurstücks 33/2 der Flur 4 der Gemarkung Eiderstede

Der Plangeltungsbereich ist im Übrigen auch auf der beiliegenden 
Plankarte dargestellt.

Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar:
[1]. Umweltbericht zur Planung (effplan Brunk & Ohmsen, 2023). Er 

ist Teil der Begründung.
[2]. Landschaftsplan der Gemeinde Bordesholm
[3]. Grünordnungskonzept „PV-Freiflächenanlage“ (effplan Brunk & 

Ohmsen, 2023)
[4]. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Potenzialabschätzung) (Bio-

Consult SH, 2023)
[5]. die eingegangenen Stellungnahmen (Stelln.) aus der frühzeitigen 

Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs.1 BauGB

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden im Hinblick auf die Wirk-
faktoren des Vorhabens insbesondere die Auswirkungen auf den Men-
schen, auf das Landschaftsbild, auf Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt, auf Fläche, Boden und Wasser, auf Klima und Luft und auf 
Kultur- und Sachgüter geprüft.

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch
	 •	 finden	 sich	 in	 [1],	 [2]	 sowie	 in	 den	 zu	 [5]	 eingegangenen	 Stel-

lungnahmen der Landesplanungsbehörde vom 15.12.2021 und 
27.02.2023, des Kreises Rendsburg-Eckernförde als Untere Na-
turschutzbehörde vom 06.12.2021 und 06.02.2023, des Landes-
amtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Abt. TU 
vom 15.11.2021, der Landwirtschaftskammer SH vom 02.12.2021, 
des Eisenbahn-Bundesamtes vom 15.11.2021 und 31.01.2023, 
der Deutschen Bahn AG – DB Immobilien Region Nord vom 
01.12.2021 und 07.02.2023

	 •	 Es	werden	Aussagen	getroffen	bzw.	Hinweise	gegeben	zu	Besied-
lung, zu Vorbelastungen des Landschaftsbildes (bspw. durch bauli-
che Strukturen und Nutzungen), Vorbelastungen durch Emissionen 
(bspw. durch Geräusche, Gerüche und Staub), Veränderungen der 
Landschaftsbild- und Emissionsbelastung (Blendung) bei Umset-
zung der Planung, Vermeidungsmaßnahmen.

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild
	 •	 finden	 sich	 in	 [1],	 [2],	 [3]	 sowie	 in	 den	 zu	 [5]	 eingegangenen	

Stellungnahmen der Landesplanungsbehörde vom 15.12.2021 und 
27.02.2023, des Kreises Rendsburg-Eckernförde als Untere Natur-
schutzbehörde vom 06.12.2021 und 06.02.2023

	 •	 Es	 werden	 Aussagen	 getroffen	 bzw.	 Hinweise	 gegeben	 zur	 land-
schaftlichen Ausstattung des Plangebietes, Vorbelastungen durch 
bauliche Strukturen und Nutzungen einschl. Fotodokumentation 
der Bestandsflächen, zu Auswirkungen bei Umsetzung der Planung, 
möglichen Ausgleich bei unvermeidbaren Eingriffen.

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt
	 •	 finden	sich	in	[1],	[2],	[3],	[4]	sowie	in	den	zu	[5]	eingegangenen	

Stellungnahmen des Kreises Rendsburg-Eckernförde als Untere 
Naturschutzbehörde vom 06.12.2021 und 06.02.2023, des Landes-
amtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Abt. UF/ 
Landesamtes für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung 
– Untere Forstbehörde Westküste vom 05.11.2021 und 19.01.2023, 
der AG-29 vom 06.12.2021 und 07.02.2023, des BUND vom 
06.12.2021

	 •	 Es	werden	Aussagen	getroffen	bzw.	Hinweise	gegeben	zu	Biotopty-
pen, Vorkommen geschützter Tier- und Pflanzenarten, Auswirkun-
gen durch Bauarbeiten, Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men, artenschutzrechtliche Bewertung, möglichen Ausgleich bei 
unvermeidbaren Eingriffen.

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Fläche, Boden 
und Wasser
	 •	 finden	sich	in	[1],	[2],	[3]	sowie	in	den	zu	[5]	eingegangenen	Stel-

lungnahmen des Kreises Rendsburg-Eckernförde als Untere Was-
serbehörde und Untere Bodenschutzbehörde vom 06.12.2021 und 
06.02.2023, des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie 
vom 05.01.2022 und 07.02.2023, der Schleswig-Holstein Netz AG 
vom 11.11.2021 und 18.01.2023, der Deutschen Bahn AG – DB 
Immobilien Region Nord vom 01.12.2021 und 07.02.2023, des 
BUND vom 06.12.2021

	 •	 Es	werden	Aussagen	getroffen	bzw.	Hinweise	gegeben	zu	Boden-
nutzung, Oberflächen- und Grundwasser, Auswirkungen durch Ver-
siegelung, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, möglichen 
Ausgleich bei unvermeidbaren Eingriffen.

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft
	 •	 finden	sich	in	[1]	sowie	in	den	zu	[5]	eingegangenen	Stellungnah-

men der Landwirtschaftskammer SH vom 02.12.2021, des Eisen-
bahn-Bundesamtes vom 15.11.2021 und 31.01.2023, der Deutschen 
Bahn AG – DB Immobilien Region Nord vom 01.12.2021 und 
07.02.2023

	 •	 Es	 werden	 Aussagen	 getroffen	 bzw.	 Hinweise	 gegeben	 zu	 Kli-
mafaktoren, Niederschlagsmengen, Vorbelastungen durch Emissi-
onen (bspw. durch Geräusche, Gerüche und Staub), Auswirkungen 
bei Umsetzung der Planung.

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter
	 •	 finden	 sich	 in	 [1]	 sowie	 in	 den	 zu	 [5]	 eingegangenen	 Stellung-

nahmen des Kreises Rendsburg-Eckernförde als Untere Denkmal-
schutzbehörde vom 06.12.2021 und 06.02.2023, des Archäologi-
schen Landesamtes SH vom 05.11.2021 und 05.01.2023

	 •	 Es	werden	Aussagen	getroffen	bzw.	Hinweise	gegeben	zu	denkmal-
geschützten Objekten, Größe der baulichen Anlage, Auswirkungen 
bei Umsetzung der Planung, Vorbelastungen des Landschaftsbildes, 
Vermeidungsmaßnahmen; archäologische Funde sind mitzuteilen

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten 
die Planunterlagen und umweltbezogenen Stellungnahmen einsehen so-
wie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Dienststunden 
zur Niederschrift abgeben.

Fortsetzung nächste Seite
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Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes un-
berücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht von Bedeutung ist.

Ich weise darauf hin, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten oder 
ergänzten Teilen der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes abgege-
ben werden können (§ 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB).

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage 
der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DS-
GVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Landesdatenschutzge-
setz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben 
möchten, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informa-
tionspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffent-
lichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO)“, das mit 
ausliegt.

Bordesholm, den 17.04.2023 – Der Bürgermeister

Fortsetzung Erneute öffentliche Auslegung des Entwurfs der 11. Änderung des 
Flächennutzungsplanes für den Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes Nr. 5 „Solarpark Eiderstede“ der Gemeinde Bordesholm gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB in Verb. mit § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Gemeinde Bordesholm

Erneute öffentliche Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes Nr. 5 „Solarpark Eiderstede“ der Gemeinde 
Bordesholm gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in Verb. mit § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB)

Der von der Gemeindevertretung Bordesholm in der Sitzung am 
4. April 2023 gebilligte und zur erneuten Auslegung bestimmte Ent-
wurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 5 „Solarpark Ei-
derstede“ der Gemeinde Bordesholm und die Begründung liegen vom

2. Mai 2023 – 2. Juni 2023

in der Amtsverwaltung, Rathaus, Mühlenstr. 7, 24582 Bordesholm 
(Foyer bzw. Zimmer 310) zu folgenden Zeiten zu jedermanns Einsicht 
öffentlich aus:
Montag von 8.30 – 12.00 Uhr und von 14.00 – 16.00 Uhr
Dienstag von 8.30 – 12.00 Uhr und von 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag von 7.30 – 12.00 Uhr und von 14.00 – 16.00 Uhr
Freitag von 8.30 – 12.00 Uhr

Zusätzlich sind der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 
Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen auf der Homepage des 
Amtes Bordesholm unter der Adresse www.bordesholm.de eingestellt 
und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein 
zugänglich.

Das Gebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 5 befindet 
sich:
 östlich der zweispurigen Bahnstrecke Kiel - Hamburg,
 südlich des Flurstücks 122/1 der Flur 3 der Gemarkung Eiderstede,
 westlich der Flurstücke 122/1 der Flur 3 der Gemarkung Eiderstede 

und 59/1 der Flur 4 der Gemarkung Eiderstede sowie
 nördlich des Flurstücks 33/2 der Flur 4 der Gemarkung Eiderstede

Der Plangeltungsbereich ist im Übrigen auch auf der beiliegenden 
Plankarte dargestellt.

Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar:
[1]. Umweltbericht zur Planung (effplan Brunk & Ohmsen, 2023). Er 

ist Teil der Begründung.
[2]. Landschaftsplan der Gemeinde Bordesholm
[3]. Grünordnungskonzept „PV-Freiflächenanlage“ (effplan Brunk & 

Ohmsen, 2023)
[4]. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Potenzialabschätzung) (Bio-

Consult SH, 2023)
[5]. die eingegangenen Stellungnahmen (Stelln.) aus der frühzeitigen 

Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs.1 BauGB

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden im Hinblick auf die Wirk-
faktoren des Vorhabens insbesondere die Auswirkungen auf den Men-
schen, auf das Landschaftsbild, auf Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt, auf Fläche, Boden und Wasser, auf Klima und Luft und auf 
Kultur- und Sachgüter geprüft.

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch
	 •	finden	 sich	 in	 [1],	 [2]	 sowie	 in	 den	 zu	 [5]	 eingegangenen	 Stel-

lungnahmen der Landespla-nungsbehörde vom 15.12.2021 und 
27.02.2023, des Kreises Rendsburg-Eckernförde als Un-tere Na-
turschutzbehörde vom 06.12.2021 und 06.02.2023, des Landes-
amtes für Landwirt-schaft, Umwelt und ländliche Räume Abt. TU 
vom 15.11.2021, der Landwirtschaftskammer SH vom 02.12.2021, 
des Eisenbahn-Bundesamtes vom 15.11.2021 und 31.01.2023, 
der Deut-schen Bahn AG – DB Immobilien Region Nord vom 
01.12.2021 und 07.02.2023

	 •	Es	werden	Aussagen	getroffen	bzw.	Hinweise	gegeben	zu	Besied-
lung, zu Vorbelastungen des Landschaftsbildes (bspw. durch bauli-
che Strukturen und Nutzungen), Vorbelastungen durch Emissionen 
(bspw. durch Geräusche, Gerüche und Staub), Veränderungen der 
Landschaftsbild- und Emissionsbelastung (Blendung) bei Umset-

Fortsetzung nächste Seite
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Fortsetzung Erneute öffentliche Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen 
Bebauungspla-nes Nr. 5 „Solarpark Eiderstede“ der Gemeinde Bordesholm 
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in Verb. mit § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

zung der Planung, Vermeidungsmaßnahmen.

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild
	 •	 finden	 sich	 in	 [1],	 [2],	 [3]	 sowie	 in	 den	 zu	 [5]	 eingegangenen	

Stellungnahmen der Landesplanungsbehörde vom 15.12.2021 und 
27.02.2023, des Kreises Rendsburg-Eckernförde als Untere Natur-
schutzbehörde vom 06.12.2021 und 06.02.2023

	 •	 Es	 werden	 Aussagen	 getroffen	 bzw.	 Hinweise	 gegeben	 zur	 land-
schaftlichen Ausstattung des Plangebietes, Vorbelastungen durch 
bauliche Strukturen und Nutzungen einschl. Fotodokumentation 
der Bestandsflächen, zu Auswirkungen bei Umsetzung der Planung, 
möglichen Ausgleich bei unvermeidbaren Eingriffen.

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt
	 •	 finden	sich	in	[1],	[2],	[3],	[4]	sowie	in	den	zu	[5]	eingegangenen	

Stellungnahmen des Kreises Rendsburg-Eckernförde als Untere 
Naturschutzbehörde vom 06.12.2021 und 06.02.2023, des Landes-
amtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Abt. UF/ 
Landesamtes für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung 
– Untere Forstbehörde Westküste vom 05.11.2021 und 19.01.2023, 
der AG-29 vom 06.12.2021 und 07.02.2023, des BUND vom 
06.12.2021

	 •	 Es	werden	Aussagen	getroffen	bzw.	Hinweise	gegeben	zu	Biotopty-
pen, Vorkommen geschützter Tier- und Pflanzenarten, Auswirkun-
gen durch Bauarbeiten, Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men, artenschutzrechtliche Bewertung, möglichen Ausgleich bei 
unvermeidbaren Eingriffen.

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Fläche, Boden 
und Wasser
	 •	 finden	sich	in	[1],	[2],	[3]	sowie	in	den	zu	[5]	eingegangenen	Stel-

lungnahmen des Kreises Rendsburg-Eckernförde als Untere Was-
serbehörde und Untere Bodenschutzbehörde vom 06.12.2021 und 
06.02.2023, des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie 
vom 05.01.2022 und 07.02.2023, der Schleswig-Holstein Netz AG 
vom 11.11.2021 und 18.01.2023, der Deutschen Bahn AG – DB 
Immobilien Region Nord vom 01.12.2021 und 07.02.2023, des 
BUND vom 06.12.2021

	 •	 Es	werden	Aussagen	getroffen	bzw.	Hinweise	gegeben	zu	Boden-
nutzung, Oberflächen- und Grundwasser, Auswirkungen durch Ver-
siegelung, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, möglichen 
Ausgleich bei unvermeidbaren Eingriffen.

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft
	 •	 finden	sich	in	[1]	sowie	in	den	zu	[5]	eingegangenen	Stellungnah-

men der Landwirtschaftskammer SH vom 02.12.2021, des Eisen-
bahn-Bundesamtes vom 15.11.2021 und 31.01.2023, der Deutschen 
Bahn AG – DB Immobilien Region Nord vom 01.12.2021 und 
07.02.2023

	 •	 Es	 werden	 Aussagen	 getroffen	 bzw.	 Hinweise	 gegeben	 zu	 Kli-
mafaktoren, Niederschlagsmengen, Vorbelastungen durch Emissi-
onen (bspw. durch Geräusche, Gerüche und Staub), Auswirkungen 
bei Umsetzung der Planung.

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter
	 •	 finden	 sich	 in	 [1]	 sowie	 in	 den	 zu	 [5]	 eingegangenen	 Stellung-

nahmen des Kreises Rendsburg-Eckernförde als Untere Denkmal-
schutzbehörde vom 06.12.2021 und 06.02.2023, des Archäologi-
schen Landesamtes SH vom 05.11.2021 und 05.01.2023

	 •	 Es	werden	Aussagen	getroffen	bzw.	Hinweise	gegeben	zu	denkmal-
geschützten Objekten, Größe der baulichen Anlage, Auswirkungen 
bei Umsetzung der Planung, Vorbelastungen des Landschaftsbildes, 
Vermeidungsmaßnahmen; archäologische Funde sind mitzuteilen

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten 
die Planunterlagen und umweltbezogenen Stellungnahmen einsehen so-
wie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Dienststunden 
zur Niederschrift abgeben.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den vorhaben-bezogenen Bebauungsplan Nr. 5 un-
berücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 5 nicht von Bedeutung ist.

Ich weise darauf hin, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten oder 
ergänzten Teilen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 5 abge-
geben werden können (§ 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB).

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage 
der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DS-
GVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Landesdatenschutzge-
setz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben 
möchten, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informa-
tionspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffent-
lichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO)“, das mit 
ausliegt.

Bordesholm, den 17.04.2023 – Der Bürgermeister



VHS Bordesholm-Wattenbek aktuell

Unser neues Programmheft finden Sie in vielen Geschäften in 
Bordesholm und Umgebung und auf unserer Website.

Alle Kurse sind ab sofort online zu buchen unter:
www.vhs-bordesholm-wattenbek.de

*******************************

KURSE 50% GÜNSTIGER FÜR BEDÜRFTIGE

Viele Menschen sind in diesem Jahr besonders von 
steigenden Lebenshaltungskosten betroffen. Uns ist es 

wichtig, dass Sie die Bildungsangebote der vhs dennoch 
nutzen können. Darum gewähren wir in diesem Jahr 50% 

Rabatt auf die Kursgebühren für Menschen, die besonders 
von Preissteigerungen betroffen sind. Das gilt z.B. für 

EmpfängerInnen von Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, Wohngeld 
oder einer geringen Rente; StudentInnen und SchülerInnen, 

Alleinerziehende und Angehörige kinderreicher Familien,
sowie geflüchtete Menschen. Melden Sie sich bei uns!

231-344-1 MOVEMENT – Beweg‘ dich schlau
Erfahre die natürliche und bewusste Bewegung von 
Wirbelsäule, Schultern, Becken, Füßen und mehr. Erforsche 
den vollen Bewegungsspielraum deiner Gelenke auf neue und 
sanfte Art und Weise an der frischen Luft. 
Ab Freitag, 28.04.23, 18:00-19:00 Uhr, 3x, 41,-€

231-353 Stärkendes und flexibilisierendes Hatha & 
Vinyasa Yoga 
Wir praktizieren eine Mischung aus Hatha Yoga (dem 
längeren Halten einzelner Positionen) und Vinyasa Yoga (den 
fließenden Übergängen / Verbindungen zwischen den 
Positionen). 
Ab Donnerstag, 27.4.23, 18:00-19:30 Uhr, 5x, 48,-€

STARTET BALD – SCHNELL ANMELDEN!

231-051 Norwegen – Sanfte Küsten, Spitze Berge
Donnerstag, 20.04.2023, 19:00 Uhr, 11,- €

231-173 Das Reiss Motivation Profile
Mittwoch, 26.4.2023, 18:00-21:00, 30,-€

*******************************
Bitte melden Sie sich zu allen Kursen an, denn nur so kann eine 

Durchführung gewährleistet werden.
Sie erreichen uns per E-Mail unter info@vhs-bordesholm-wattenbek.de

oder telefonisch unter:04322/695-148.
Anmeldung online auf www.vhs-bordesholm-wattenbek.de
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